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Ablauf Bauleitplanverfahren / 
bisheriges Verfahren und aktueller Schritt 



Ziel und Zweck der Planung 

- Anlass: Antrag des Vorhabenträgers zur Änderung des 
Bebauungsplanes / Flächennutzungsplanes 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung 
der Verkaufsfläche des bestehenden Lebensmittelmarktes 

- Weiterhin Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs 

- Geplante Erweiterung der Verkaufsfläche von 1.200 m2 auf 1.570 m2
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Konzeption und Entwicklungsstufen 
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Erdgeschoss

Obergeschoss
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Stand: ALT
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Vorentwurf –  
Flächennutzungsplanänderung



Bürgeranhörung 02.09.2021

KD=83.08

(KS=80.98)
KD=83.48

KD=83.19

(ZF=80.26)

KD=83.39

KD=83.08

(KS=81.44)

KD=84.25

KD=84.33

(KS=81.22)

KD=84.24

KD=84.32

KS=82.12

(KS=80.04)

KD=83.34

KS=79.91

(ZF=80.23)
(KS=79.93)

(ZF=79.70)
(KS=79.68)

(ZF=79.27)
(KS=79.26)

KD=84.31

KD=84.56

KS=82.64

KD=83.82

DN 60
0 B

DN 60
0 B

DN 70
0 B

DN 300 B

DN 300 B

DN 300 B

DN 300 B

DN 300 B

DN
 70

0 B

Auf der Flage

Coesfelder Straße

Auf 
der

 Flag
e

Weg

Auf der Flage

83.01
83.00

83.08

82.90

82.95

83.02

82.68
82.83

82.95

82.98

82.87

83.05

82.90

82.75
82.95

83.18

83.62

83.72

83.79

83.8784.07

83.96

83.88

83.97

83.92
83.80

83.69

83.83

83.72
83.61

83.39

83.52

83.36

83.20

82.89
83.06

83.20

83.30

83.48

83.66 83.65 83.61

83.48

83.35

83.71

83.80

83.80

83.84

83.92

84.03

84.17

84.09

84.02

83.97

83.91

84.06

84.15

83.43

83.89

83.92

84.00

83.87

83.97

84.04

84.11

84.17

84.26

84.34
84.39

84.35

84.21

84.06

83.77

83.50

83.34

83.24

83.20
83.1183.28

83.7083.42

83.96

84.22

84.10

84.01

83.80

83.68

83.55

83.43

83.06

83.00

82.93
82.90

83.03

83.08
83.13

83.25

83.20
83.21

83.09

83.02

83.11

83.27

84.31

84.05

84.15
84.27

84.33

84.20

84.2784.26

84.28

84.29

84.25

84.31
84.3684.31

84.41

83.98

84.07

83.99

84.07

83.99

83.82

83.78

83.87

83.77

83.65

83.72

84.23

84.24

84.09

84
.31

84.24

84.34

84.31

84.58

84.56
84.53

84.51

84.49

84.35

84.25

84.21

84.38

84.47

84.39
84.42

84.23

84.20

84.33

84.19

83.98

83.76

83.84

84.08

83.86

84.00

84.34

83.14

83.30

83.59

83
.64

83
.61

83
.5383

.4
7

83
.53

83
.58

83.5783.82

83.74

83.46

83.36
83.59

83.46
83.29

83.24

83.28

83.38

83
.71

83.61

83.61

83.34

83.37

83.20

83.19

83.20

83.14

83.29

83.39

83.70

83.44

83.41

83.33

83.31

83.40

83.48

83.56

83.53

83.69

83.55

83.61

83.77

83.62
83.46

83.44

83.35

83.31

83.28

83.1483.69

83.84

83.80

84.06

83.69

83.91

84.06

84.12

84.23

84.31

84.40

84.20

84.02

84.20

84.34

84.3584.31

84.4784.40

84.27

84.23 84.28

84.33 84.27

84.29

83.81
83.81

84.41

84.61

84.61

84.61

83.35 83.24
83.20

83.00

83.80

4366

3956

4723
4367 2916

4369

4368

4397

2917

3845

3014

4364

4365

4375

4371

4693

4694

4695

4696

4697

4698

4699

4700

4372

4714

4717

4718

4719

4721

4722

4715

4716

4710

4720

4370

4724

Flur 1

4713

Dülmen, den 10.04.2006

(Öffentl. best. Verm.-Ing P. Briewig)

Gemeinde
Gemarkung
Flur
Flurstück

Maßstab

:  Dülmen
:  Dülmen-Stadt
:  1
:  4366, 4369, 4370 u. 4371

  
:  1:500

 Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Ich bescheinige die geometrische Richtigkeit der eingetragenen Eigentumsgrenzen (Stand des Liegen-
schaftskatasters:                          ) und die Redundanzfreiheit der Planung.
Dülmen, 

Die Einleitung des Verfahrens zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 ”Barriere“ im Rahmen eines
Verfahrens als vorhabenbezogener Bebauungsplan „Barriere“ wurde von der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Dülmen am 17.11.2005 gem. § 2 (1) des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen.
Dülmen, 18.11.2005

gez. Püttmann gez. Heilken
Bürgermeister Schriftführer

Der Beschluss über die Einleitung des Verfahrens zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 ”Barriere“
im Rahmen eines Verfahrens als vorhabenbezogener Bebauungsplan „Barriere“ der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 17.11.2005 ist am 25.11.2005 gem. § 2 (1) BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden.
Dülmen, 25.11.2005

gez. Leushacke
Beigeordneter

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung hat am                 gem. § 3 (1) BauGB durch öffentli-
che Darlegung und Anhörung stattgefunden.
Dülmen, den 

Beigeordneter

Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB hat in der Zeit vom                      bis einschließlich        
                      stattgefunden.
Dülmen,  

Beigeordneter

Der Bauausschuss hat den Entwurf der I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 ”Barriere“ im Rahmen
eines Verfahrens als vorhabenbezogener Bebauungsplan „Barriere“ gem. § 2 (1) BauGB am                     
beschlossen und gem. § 3 (2) BauGB mit Begründung zur öffentlichen Auslegung bestimmt.
Dülmen, 

Vors. des Bauausschusses Schriftführer

Die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 ”Barriere“ im Rahmen eines Verfahrens als vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan „Barriere“ mit zugehöriger Begründung - hat gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom       

  bis einschließlich         öffentlich ausgelegen.
Die Auslegung wurde am                   ortsüblich bekannt gemacht.
Dülmen,  

Beigeordneter 

Die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 ”Barriere“ im Rahmen eines Verfahrens als vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan „Barriere“ ist von der Stadtverordnetenversammlung am                     gem. § 10
BauGB in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung als Satzung beschlossen worden.
Dülmen, 

Bürgermeister Schriftführer

Der Beschluss über die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 ”Barriere“ im Rahmen eines Verfahrens
als vorhabenbezogener Bebauungsplan „Barriere“ sowie Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung sind am    
                   gem. § 10 BauGB in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung ortsüblich bekannt gemacht
worden.
Die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 ”Barriere“ im Rahmen eines Verfahrens als vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan „Barriere“ wird mit der zugehörigen Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 ”Barriere“ im Rahmen eines
Verfahrens als vorhabenbezogener Bebauungsplan „Barriere“ in Kraft.
Dülmen, 

Bürgermeister
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PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO
ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

SO Sonstige Sondergebiete, siehe textliche Festsetzung Nr. 1

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

I Zahl der Vollgeschosse - als  Höchstmaß

II Zahl der Vollgeschosse - zwingend

GRZ 1,0 Grundflächenzahl

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein - und Ausfahrt

FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG
gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Anzupflanzende Einzelbäume, genauer Standort nach Detailplanung

Zu erhaltende Einzelbäume

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB

St Stellplätze

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene Flurstücksnummer

Vorhandene Gebäude 

Vorhandene Bäume

Ga Garagen

4369

GR ... qm Grundfläche

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Private Grünfläche

FLÄCHEN FÜR VER- UND ENTSORGUNG gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB

Flächen für Ver- und Entsorgung

Container für RecyclingmaterialC

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der
zurzeit geltenden Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zurzeit geltenden  Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), in der zurzeit geltenden  Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Landesbauordnung (BauO NRW) in der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256/SGV NRW 232), in der zurzeit geltenden Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV NRW S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), in der zurzeit geltenden Fassung.

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4)-(6) BauNVO)

1.1 Das festgesetzte Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel  Lebensmittel
und nicht wesentlich störendes Gewerbe dient der Unterbringung eines Lebensmittelmarktes sowie
sonstigen nicht wesentlich störenden gewerblichen Nutzungen im Sinne des § 6 BauNVO. Es gliedert
sich in die Teilbereiche SO 1 und SO 2.   

Allgemein zulässig sind:
a) Ein Lebensmittelmarkt mit dem 

• Hauptsortiment: – Lebensmittel,  Getränke,
– Tiernahrung 

• Randsortiment: – Drogerie, Kosmetik, Haushaltswaren

• Nebensortiment: – Haus- und Heimtextilien
– Bekleidung
– Schuhe, Lederwaren
– Spielwaren, Sportartikel
– Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Büroorganisation
– Blumen

Die Verkaufsfläche innerhalb des Teilbereiches SO 1 darf eine Gesamtgröße von 1200 qm nicht
überschreiten.
Die Nebensortimente dürfen eine Verkaufsfläche von insgesamt 150 qm nicht überschreiten, wobei
die Verkaufsfläche für eine einzelne Sortimentsgruppe auf maximal 50 qm begrenzt ist.

Ausnahmsweise zulässig ist ein Backshop, wenn und soweit er eine Verkaufsfläche von maximal
50 qm nicht überschreitet und die Größe der Gesamtverkaufsfläche von 1200 qm nicht
überschritten wird.

b) Sonstige Gewerbebetriebe sowie Geschäfts- und Bürogebäude im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 2 und
4 BauNVO auf einer Geschossfläche von maximal 700 qm.

1.2 Der Teilbereich SO 2 dient der Unterbringung von Stellplätzen für die nach 1.1 zulässigen Nutzungen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. §§ 16 (2) Nr. 4 BauNVO und 19 (4) BauNVO)

2.1 Überbaubare Grundfläche
Innerhalb des mit SO 1 gekennzeichneten Teilbereiches wird die maximal zulässige überbaubare
Grundfläche auf 2.300 qm begrenzt.

2.2 Grundflächenzahl
Innerhalb des mit SO 1 gekennzeichneten Teilbereiches ist eine Überschreitung der zulässigen über-
baubaren Grundfläche baulicher Anlagen durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu
einer Grundflächenzahl von 1,0 zulässig.
Innerhalb des mit SO 2 gekennzeichneten Teilbereiches sind Garagen und Stellplätze mit ihren Zu-
fahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 zulässig.

2.3 Höhe der baulichen Anlagen
Für die festgesetzten eingeschossigen Baukörper wird eine maximal zulässige Baukörperhöhe von
90,50 m ü.NN, für die zwingend zweigeschossigen Baukörper eine maximal zulässige Baukörperhöhe
von 92,50 m ü.NN festgesetzt Bezugspunkt ist jeweils die Oberkante der baulichen Anlage.

3. FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT 
VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN 
(gem. §  9 (1) Nr. 25 BauGB)

3.1 Auf den Stellplatzflächen ist anteilig je 4 Stellplätze ein bodenständiger halb- bis hochstämmiger heim-
ischer Laubbaum zu pflanzen.

3.2 Als Pflanzmaterial für die zeichnerisch festgesetzten Einzelbaumpflanzungen im Randbereich der
Stellplatzanlage entlang der Straße Auf der Flage sind Linden als Hochstamm zu verwenden. 

3.3 Die Wände von Garagen, offenen Garagen und Nebenanlagen, deren Abstand zu öffentlichen
Verkehrsflächen weniger als 3,0 m beträgt, sind mit einer Hecke aus heimischen Laubgehölzen
fachgerecht abzupflanzen oder großflächig zu begrünen (Rank- oder Kletterpflanzen). 

3.4 In der zwischen der überbaubaren Fläche und der Stichstraße Auf der Flage festgesetzten privaten
Grünfläche sind entlang der Außenwand des geplanten Gebäudes Rank- oder Kletterpflanzen im
Abstand von max. 3 m anzupflanzen, so dass die Außenwände mit Ausnahme erforderlicher
Lichtöffnungen vollständig begrünt werden. 

3.5 Die Einfriedung der Stellplatzanlage innerhalb des mit SO 2 gekennzeichneten Sondergebietes zu
dem nördlichen angrenzenden Kinderspielplatz (Flurstück 4365) ist vollständig zu begrünen (Rank-
oder Kletterpflanzen).

3.6 Die gem. zeichnerischer oder textlicher Festsetzung durchzuführenden Anpflanzungen bzw. die mit
einem Erhaltungsgebot belegten Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch Neuanpflan-
zungen mit gleichartigen bodenständigen Gehölzen zu ersetzen.

4. AUSGLEICHSMASSNAHMEN
(gem. §  9 (1a) BauGB)

4.1 Die externen Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen in der Gemarkung Dülmen-Kirchspiel, Flur 75,
Flurstück 112 (tlw.) werden dem durch die Planung verursachten Eingriff insgesamt zugeordnet.

Der Bau- und Umweltausschuss hat den nach seiner öffentlichen Auslegung geänderten und ergänzten Entwurf
dieses Bebauungsplanes gem. § 2 (1) BauGB am                      beschlossen und gem. § 4a (3) BauGB ein-
schließlich Begründung zur erneuten öffentlichen Auslegung mit der Einschränkung bestimmt, dass Anregeun-
gen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen vorgebracht werden können.
Dülmen,

Vors. des Bau- und Umweltausschusses Schriftführer

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes hat mit zugehöriger Begründung gem. § 4a (3) BauGB in der Zeit
vom                         bis einschließlich                         erneut öffentlich ausgelegen.
Die Auslegung wurde am                         ortsüblich bekannt gemacht.
Dülmen, 

Beigeordneter

Rechtskräftige I. Änderung 
Bebauungsplan Nr. 95/3 „Barriere“ 
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Gutachten

- Verkehrsgutachten: 
- Keine wesentliche Erhöhung der Verkehrsbelastung 
- Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes „Coesfelder Straße / Auf der 

Flage“ gegeben 
- Erhöhte Wartezeiten lediglich bei links in Coesfelder Straße einbie-

genden Verkehrsströmen der Straße „Auf der Flage“  
- Lichtsignalanlage aus heutiger Sicht nicht notwendig 

- Schallgutachten: 
- Derzeit gutachterliche Prüfung, Ergänzung der Ergebnisse im Laufe 

des Verfahrens

Bürgeranhörung 02.09.2021

II. Änderung Bebauungsplan Nr. 95/3 „Barriere“ / 
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Gutachten

- Kompatibilitätsprüfung Einzelhandelskonzept und 
landesplanerische Vorgaben 
- Ziele des Landesentwicklungsplan NRW werden eingehalten 
- Planungen sind mit Zielen des Einzelhandelskonzeptes vereinbar 

- Artenschutzprüfung I: 
- Artenschutzrechtliche Konflikte im Sinne des § 44 (1) BNatSchG 

können mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden

Bürgeranhörung 02.09.2021
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Planzeichnung – Vorentwurf 

Bürgeranhörung 02.09.2021
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Vorhaben- und Erschließungsplan 

Bürgeranhörung 02.09.2021
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Ablauf Bauleitplanverfahren / 
weiteres Verfahren 

Bürgeranhörung 02.09.2021

Aufstellungsbeschluss	§	2	(1)	BauGB	

Frühzeitige	Öffentlichkeitsbeteiligung		
§	3	(1)	BauGB	

Frühzeitige	Behördenbeteiligung		
§	4	(1)	BauGB	

Beratung	über	eingegangene	Anregungen	
Offenlagebeschluss	für	Planentwurf	

Offenlegung	Planentwurf		
§	3	(2)	BauGB	

Beteiligung	der	Behörden		
§	4	(2)	BauGB	

Prüfung	/	Abwägung	der	eingegangenen	Anregungen	(ggf.	
Überarbeitung	Entwurf)	

Flächennutzungsplan:	Wirksamkeit	mit	Bekanntmachung	(§	6	(5)	BauGB)		
Bebauungsplan:	Inkrafttreten	nach	Bekanntmachung	(§	10	(3)	BauGB)	

Erarbeitung	von	Planvarianten:	Vorentwurf	

Feststellungsbeschluss	(Flächennutzungsplan)	
Satzungsbeschluss	(Bebauungsplan)	

Voraussichtlich  
November / Dezember 2021

Voraussichtlich  
Januar / Februar 2022

Voraussichtlich  
April / Mai 2022

August / September 2021

März 2021

II. Änderung Bebauungsplan Nr. 95/3 „Barriere“ / 
97. Flächennutzungsplan-Änderung 



II. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95/3 „Barriere“ als vorhabenbezogener 
Bebauungsplan und 97. Änderung des Flächennutzungsplanes

Bürgeranhörung 
02.09.2021


